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Die Ausbildung.
II.

Als von Räten und Volk die Zustimmung zu
unserem jetzigen Wehrgesetz verlangt wurde, wurde
gesagt, daß bei Gewährung der vermehrten
Ausbildungszeit die Mängel überwunden werden könnten,
die unserem damaligen Wehrwesen noch anhafteten.

Und im Ferneren wurde in der Botschaft
gesagt, es sei unter den bisherigen Verhältnissen
schwer gewesen, „aus einem Konglomerat von
Truppengattungen zusammengesetzte Heereskörper
zu schaffen, in denen jedes Glied gewohnt ist,
nach einem Willen gegen ein gemeinsames Ziel
hinzuwirken."

Räte und Volk haben durch Annahme des
Gesetzes die geforderten Mittel gewährt, es handelt
sich jetzt darum, sie richtig zu gebrauchen. Um
zur Annahme der Vorlage willfähig zu machen,
hatte man das Minimum dessen verlangt, was man
als geboten erachtete. Daher bedarf es keiner
längeren Begründung, daß das zugesicherte Ziel
niemals erreicht werden kann, wenn man die dazu
kaum genügenden Mittel irrationell ausnutzt. Das
ist aber der Fall, wenn man bei Organisation und
Betrieb der Ausbildung Anschauungen und
Gewohnheiten fortbestehen läßt, die in jene Zeit
gehörten, in der die Armee nichts anderes sein
konnte und wollte, als ein Konglomerat von
Truppengattungen und von kantonalen Kontingenten,
und als es nicht möglich war, durch rationellen
Aufbau der Ausbildung Truppen von innerer
Festigkeit und voll Vertrauen in sich selbst und
in ihre Führer zu erschaffen. Es soll gar nicht
geleugnet werden, daß es recht schwer ist, mit
eingelebten Methoden, in denen die Dinge ihren
geregelten Gang gehen, zu brechen und keinem
soll ein Vorwurf daraus gemacht werden, wenn
er unbewußt zeitweise aus der neuen Fahrbahn
wieder in die alte zurückgleitet. Aber die
Erkenntnis muß herrschen, daß zu dem neuen Gesetz
auch das Einschlagen neuer Wege gehört und bei
Niemanden darf der Glaube vorhanden sein, man
könne mit den alten Anschauungen und Gewohnheiten

auf dem neuen Wege das Ziel erreichen.

- Welches waren die Schwächen unseres
Wehrwesens, die das neue Gesetz von 1907 zur
Notwendigkeit machten

Das war nicht allein das ungenügende Können
der Truppe und das ungenügende Wissen und
Können der Führer. Das Entscheidende war der
Mangel an innerer Festigkeit. Das ungenügende
Wissen und Können war nur eine — aber nicht
die alleinige Ursache dieses Mangels. Deswegen
ist der Uebelstand auch nicht allein dadurch zu
heben, daß jetzt besser und gründlicher ausgebildet

werden kann ; auch bei der geringeren
Ausbildung früherer Zeit wäre größere innere Festigkeit

herbeizuführen möglich gewesen, wenn man es

irgendwie der Mühe wert erachtet hätte, danach zu
streben. Die Gleichgiltigkeit gegenüber diesem für
die Kriegszuverlässigkeit einer Armee an erster
Stelle entscheidenden Faktor war eines der
Kennzeichen der Anschauungen und Gewohnheiten
vergangener Zeiten.1)

Das Schultableau, das ist die Bestimmung des

Zeitpunktes, wann die durch das Gesetz
vorgeschriebenen Unterrichtskurse eines Jahres
abgehalten werden sollen und die Bestimmung, wie sie
zu beschicken sind, bildet die Grundlage für
rationellen Aufbau und Betrieb der Ausbildung ;

vom Schultableau hängt an erster Stelle ab, ob
das in der Zeit mögliche Ausbildungsresultat
erreicht werden kann und ob die Erschaffung innerer
Festigkeit der Truppe Leitmotiv aller
Anordnungen ist.

Das Mosaik des Schultableaus von heute wird
aber nach ganz den gleichen Grundsätzen
zusammengefügt, wie in den vergangenen Zeiten,
deren Zustände zu ändern der Zweck des neuen
Gesetzes von 1907 war. Ganz gleich,wie früher,wird
dabei auf alle möglichen Zustände und Verhältnisse

Rücksicht genommen, auch individuelle
Anschauungen spielen dabei eine Rolle und

') In den achziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
waren von zwei Associés der eine Schwadronskommandant,

der andere Quartiermeister im gleichen Dragoner-
Regiment und da beide nicht gleichzeitig vom Geschäft
weg konnten und der Regimentskommandant seinen
liebenswürdigen Quartiermeister gerne um sich hatte,
so wurde der Schwadronschef regelmäßig vom Dienst
mit seiner Schwadron dispensiert und mußte seine
Dienstpflicht im „Nachdienst" abdienen ; drei Jahre
stand der Herr an der Spitze seiner Schwadron, ohne
sie kommandiert zu haben.


	...

